
 
 

 

Satzung des „Skiclub Biberttal" 
90513 Zirndorf 
gegründet 5. September 2008 

Skiclub efli-Biberttal e. V. 
 

www.skiclub-b1berttal.de 

 
 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen "Skiclub Biberttal ". 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den Zusatz "e. V."; 

 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in 90513 Zirndorf. 
Der Verein wurde am 5. September 2008 errichtet. 

 
(3) Der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral. 

 
Der Verein ist Mitglied im Bayerischen Landes-Sportverbande.V. und im Bayerischen 

Skiverband. Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird auch die 

Zugehörigkeit der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband und den 

entsprechenden Fachsportverband vermittelt. 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

 
§ 2 Zweck des Vereins 

 

(1) Der Verein dient der Förderung der Wintersportarten, Gymnastik sowie sonstiger 
Outdoor-Sportarten wie Bergsport und Radsport. Dies gilt insbesondere für die Jugend 
im Verein. 

 
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO 1977). Der 
Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsgemäße 
Zwecke, vorzugsweise die Jugendarbeit, verwendet. 

 
(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 
- das Abhalten von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen 
- die Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sportlichen 

Veranstaltungen. 

 
(4) Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem 
Bayerischen-Landes-Sportverband e. V., den zuständigen Fachverbänden sowie dem 
Finanzamt für Körperschaften an. 

http://www.skiclub-b1berttal.de/
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§ 2 a Vergütung für die Vereinstätigkeit 

 
(1) Die Vereins- und Organämter werden ehrenamtlich ausgeübt. 

 
(2) Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und - in ihrer Eigenschaft als 

Mitglieder - auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein 

darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

(3) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt 
werden. 

 
(4) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. 3 trifft die 
Vorstandschaft. 

 
(5) Im Übrigen haben die Mitglieder des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach§ 

670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden 

sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefongebühren 

usw. 

 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Über den schriftlichen 
Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand. Der Aufnahmeantrag 
Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. 

 

 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft endet 
a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch freiwilligen Austritt, 

c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 

d) durch Ausschluss aus dem Verein, 
e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 

 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 

 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen 
werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rück­ 
stand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

 
Ein Mitglied kann aus dem Verein, durch Beschluss der Vorstandschaft, ausgeschlossen 
werden, 
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a) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, 

b) wenn das Mitglied wiederholt in grober Weise gegen die Vereinssatzung und/oder 
Ordnungen bzw. gegen die Interessen des Vereins oder gegen Beschlüsse und/oder 
Anordnungen der Vereinsorgane verstößt, 

c) wenn es sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb als auch außerhalb des 

Vereinslebens, 

d) wenn es sich Dritten gegenüber abwertend oder beleidigend über den Verein äußert 
 

Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich 
gegenüber dem Vorstand des Vereins zu rechtfertigen. 

 

 
§ 5 Mitgliedsbeiträge 

 

Jedes Mitglied hat eine einmalige Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag zu leisten. 
Dieser ist im Voraus am 31.01. eines Jahres zu entrichten. Die Fälligkeit tritt ohne Mahnung 
ein. Einern Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist, kann der 
Betrag gestundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. Über 
ein Stundungs- oder Erlassgesuch entscheidet der Vorstand. 

 
Höhe und Fälligkeit des Beitrages wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. 

 

 
§ 6 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind der Vorstand, der Verwaltungsausschuss und die Mitglieder­ 

versammlung. 

 
§ 7 Der Vorstand 

 
Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus 
a)  1. Vorsitzenden 
b)  2. Vorsitzenden 
c)  Schriftführer (in) 
d)  Kassenwart (in) 
 
Dem erweiterten Vorstand gehören der Vorstand im Sinn von §26 BGB an  
sowie  
e)  drei Beisitzer 

f)   die Mitgliederverwaltung 
 
Der Verein wird i.S.d § 26 BGB  gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden, den  
2. Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassenwart vertreten.  Jeweils zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten gemeinsam. Wählbar sind alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
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§ 7 a Der Verwaltungsausschuss 

 
Der Verwaltungsausschuss besteht aus den Abteilungsleitern, den Übungsleitern und 
der Mitgliederverwaltung . Weitere Mitglieder können von der Mitgliederversammlung 
festgelegt werden. Der Verwaltungsausschuss unterstützt den Vorstand. 

 

 
§ 8 Amtsdauer des Vorstands 

 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom 

Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im 

Amt. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand 
ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen. 

 

 
§ 9 Beschlussfassung des Vorstands 

 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 
1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder per Mail ein­ 
berufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer 
Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder der 
2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters 

der Vorstandssitzung. 

Die Vorstandssitzung leitet der 1.Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 
2. Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren 

und vom Schriftführer(in) zu unterschreiben. 

 
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst werden, 
wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung 
erklären. 
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§ 10 Die Mitgliederversammlung 

 
In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - 

eine Stimme. 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten 

zuständig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; 

Entlastung des Vorstandes. 
b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages. 

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes. 
d) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins. 
e) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
f) Wahl von zwei Kassenprüfern 

 

 
§ 11 Die Einberufung und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt. 

(2) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem 
Versammlungstermin einzuberufen. 

 
Mit der schriftlichen Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, 
in der die zur Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu 
bezeichnen sind. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte 
vom Vereinsmitglied bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Als schriftliche Einladung 
gilt auch die elektronische Post per E-Mail. 

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung beschlussfähig. Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem 
vollendeten 18. Lebensjahr. 

(4) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes vor­ 
schreibt, die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem Beschluss, 
der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks bedarf der 
Zustimmung von neun Zehnteln der stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 

(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schrift­ 
liche Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen stimm­ 
berechtigten Mitglieder dies beantragt. 

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom 
Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist, aufzunehmen. 
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§ 12 Außerordentliche Mitgliederversammlungen

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 

Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 

wenn die Einberufung von einem Fünftel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche 

Mitgliederversammlung gelten die §§ 10 und 11 entsprechend. 

§ 13 Kassenprüfung

(1) Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählten zwei 
Kassenprüfer überprüfen die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung. Über das 
Ergebnis ist jährlich in der Mitgliederversammlung zu berichten.

(2) Sonderprüfungen sind möglich.

§ 14 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 11 
festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend 
für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 
Rechtsfähigkeit verliert.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stadt Zirndorf, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.

1. Vorsitzende

Sonja Hümmer 
Kassenwartin 

Andrea Müller 
2. Vorsitzender

    Rita Vollmar 
   Schriftführerin 


